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EDITorIaL

Liebe Leserin, 
lieber Leser!

Von der Schule auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt – was so selbstverständlich 

klingt, ist für schwerbehinderte junge Menschen 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf schon 
fast die Ausnahme. Nachdem in den vergange-
nen Jahren immer mehr Schulabgänger in eine 
Werkstatt für behinderte Menschen wechselten, 

gibt es jetzt in vielen Bundesländern 
Initiativen, diesen Trend umzukehren. 
Wie das gehen soll? Mit Hilfe eines 

beruflichen Orientierungsverfahrens! Es dient der 
individuellen und systematischen Vorbereitung 
von behinderten Schülerinnen und Schülern auf 
das Arbeitsleben. Im Schwerpunkt dieser ZB stel-
len wir die Grundzüge eines solchen Verfahrens 
vor. Ein Vertreter des baden-württembergischen 
Kultusministeriums spricht im Interview über die 
Erfahrungen in seinem Bundesland, wo ein beruf-
liches Orientierungs verfahren seit Jahren erfolg-
reich erprobt und praktiziert wird.  

„Behinderung ist kein Hindernis!“ – so könnte 
das Fazit unserer Reportage über zwei blinde 
Lehrer lauten, die an Regelschulen ihre (nicht 

behinderten) Schüler für den Lernstoff begeistern. 
Dabei nehmen die Jugendlichen noch eine wichti
ge Erkenntnis fürs Leben mit: Nicht was einer  
ist, sondern was er kann – darauf kommt es an! 

Dass es für behinderte Menschen immer noch 
viele Barrieren gibt, steht außer Frage. Ein 
Hindernis für gehörlose Menschen wurde beim 
Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-West-
falen mit der Entwicklung eines visuellen Not-
rufsystems für Aufzüge beseitigt. Wir zeigen,  
wie es funktioniert.

Die Serie „Das 1x1 der Förderung“ setzen wir mit 
dem dritten Teil über Leistungen an schwerbe
hinderte Menschen fort. Dieses Mal geht es um 
Arbeitsassistenz und berufliche Qualifizierung.

Das beigelegte ZB info gibt als Wegweiser durch 
das Schwerbehindertenrecht einen Überblick 
über Aufgaben, Rechte und Pflichten von Schwer
behindertenvertretung, Betriebs- und Personal
rat, Arbeitgebern sowie schwerbehinderten 
Menschen.

Thomas Niermann
Leiter des Integrationsamtes  
beim Landeswohlf ahrts verband Hessen

Verteiler   
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Lernen fürs Leben
Als blinder Lehrer sehende Schüler unterrichten? Für Martin 
Park und Dietmar Schade die normalste Sache der Welt! Ein 
Besuch im Klassenzimmer … 
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Visuelles Notrufsystem   
Entspannter aufzug fahren 
Ein kleiner Touchscreen, der nicht nur gehörlosen Menschen das 
Leben erleichtert: In Gelsenkirchen wurde ein visuelles Notruf-
system für Aufzüge entwickelt. 

rEcHT 

                9
      
   
§§§ §§§ • Kündigung einer Schwerbehindertenvertretung

• Information des Personalrats beim BEM
• Unverzüglicher Ausspruch einer Kündigung

ScHWErPU N KT

          

Übergang Schule-Beruf
Willkommen im Betrieb!
Auf den ersten Arbeitsmarkt zu wechseln, ist für viele schwer-
behinderte Schulabgänger alles andere als selbstverständlich. 
Ein spezielles Verfahren zur beruflichen Orientierung könnte 
das in Zukunft ändern.
 
• Pr axis: Wie funktioniert ein berufliches Orientierungs-

verfahren?  
• Er fahrungen: Fragen an Sönke Asmussen, 

Kultusministerium Baden-Württemberg 
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• aktuelle Themen rund um die arbeit der SBV
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Neue Führungsspitze
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BIH-Vorsitzender  
Ulrich adlhoch

Stellvertretende Vorsitzende 
Karin Fankhaenel

Im Januar 2013 haben die Mitglieder der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen 
(BIH) den Leiter des Integrationsamtes beim Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe, Ulrich Adlhoch,  einstimmig zu ihrem 
neuen Vorsitzenden gewählt. Ulrich Adlhoch, der dem BIH-
Vorstand bereits seit 17 Jahren angehört, hatte das Amt seit 
dem Ausscheiden seiner Vorgängerin, Dr. Helga Seel, im Som-
mer 2012 kommissarisch übernommen. Mit seiner Wahl wech-
selt auch die Geschäftsstelle der BIH von Köln nach Münster. 
Zur stellvertretenden Vorsitzenden wurde Karin Fankhaenel 
gewählt. Die Leiterin des Fachbereichs Integrationsamt und 
Soziales Entschädigungsrecht beim Landschaftsverband 
Rheinland in Köln wird auch den BIH-Fachausschuss Schwer-
behindertenrecht leiten. 

anzeigeverfahren für 2012:
Bearbeitung verzögert Wichtige Information für arbeitgeber! 

Ein IT-Problem bei der Bundesagentur für arbeit führt 
zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von anzeigen 
nach dem SGB IX für das Jahr 2012 und bei der Erhe-
bung der ausgleichsabgabe durch die Integrations-
ämter. Näheres dazu: siehe Nachricht.

Die meisten beschäftigungspflichtigen Arbeitgeber in 
Deutschland machen bei der Anzeige über die Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen nach dem Sozialgesetzbuch IX 
(SGB IX) von der modernen Möglichkeit der elektronischen 
Erstellung und teilweise auch Übermittlung an die Agentur 
für Arbeit Gebrauch. Sie nutzen dazu die Software Rehadat-
ELAN. Stichtag für die damit zusammenhängende Zahlung 
der Ausgleichsabgabe ist der 31. März 2013. 

Die Bundesagentur für Arbeit leitet die von ihr geprüften 
Anzeigen mit einer auf Rehadat-ELAN aufbauenden IT-Lösung 
an die Integrationsämter weiter. Dies erfolgt zentral zwi-
schen einem Server der Bundesagentur für Arbeit in Nürn-
berg und einem Server der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) in Köln. 
Auf elektronischem Weg werden nicht nur die der Agentur 
für Arbeit digital zugeleiteten Anzeigen weitergeleitet, son-
dern auch die mit Hilfe von Rehadat-ELAN zwar erstellten, 
aber auf Papier ausgedruckten und auf dem Postweg über-
sandten Anzeigen. Diese werden nämlich von der Bundes-
agentur in die EDV eingelesen und ebenfalls elektronisch 
weitergeleitet.

Die Bundesagentur für Arbeit hat im Dezember 2012 eine 
neue Version der Software BA-Elan eingeführt, durch die sich 
leider technische Schwierigkeiten ergeben haben. Die Bun-
desagentur für Arbeit arbeitet mit Hochdruck an der Behe-
bung der Probleme, konnte aber bis heute (Redaktions-
schluss: 14. März 2013)  die einwandfreie Funktion noch nicht 
wieder herstellen. In der Folge sind auf dem zentralen Server 
der BIH und somit bei den Integrationsämtern in Deutsch-
land seit dem 7. Dezember 2012 keine Anzeigen von Arbeit-
gebern mehr angekommen. Dies führt zu Verzögerungen in 
der Bearbeitung der Anzeigen und der Erhebung sowie  
Erstattung eventuell zu viel gezahlter Ausgleichsabgabe. Die-
se Probleme betreffen nicht nur die von den Arbeitgebern 
elektronisch übermittelten Anzeigen, die derzeit überhaupt 
nicht bearbeitet werden können, sondern auch die ausge-
druckt per Post übersandten Anzeigen. Deren Bearbeitung ist 
derzeit nur manuell, erheblich langsamer und mit mehr-
fachem Aufwand möglich.

Durch die verzögerte Datenübermittlung wird – auch nach 
Behebung der technischen Probleme – die Bearbeitung der 
Anzeigen nur schrittweise möglich sein. Die Integrations-
ämter bedauern die Schwierigkeiten und bitten – auch im 
Namen der Bundesagentur für Arbeit – die Arbeitgeber 
gleichzeitig um Verständnis für die entstandene Situation, die 
in den kommenden Wochen leider noch zu erheblichen Verzö-
gerungen führen wird.
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„Inklusion durch ausbildung”
Wie können Betriebe für die Ausbildung von behinderten 
Jugendlichen gewonnen werden? Dies ist das zentrale The-
ma einer Fachtagung im Rahmen des Projektes „TrialNet“, 
welches vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
gefördert wird. Auf der Veranstaltung berichten Betriebe von 
ihren Erfahrungen mit der Ausbildung von jungen Menschen 
mit Behinderung. Fachbeiträge erörtern das Thema Inklusion 
in Bezug auf die betriebliche Ausbildung. Eine abschließende 
Diskussionsrunde stellt sich der Frage, was Unternehmen, 
Politik, Gewerkschaften und andere Akteure tun müssen, um 
bestehende Barrieren abzubauen.   
Die Tagung findet am 30. april 2013 von 11 bis 17 Uhr im Bil-
dungszentrum der aUDI aG in Ingolstadt statt. Programm 
und anmeldung gibt es im Internet unter www.f-bb.de oder 
www.trialnet.de > Veranstaltungen > Fachtagung  

Die Gewinner des rheumaPreises 2012 (v. li.): Sina Harders,  
ray mund Vogl-Hainthaler, carolin Tillmann

rheumaPreis 2013
Der RheumaPreis würdigt herausragende partnerschaftliche 
Lösungen am Arbeitsplatz, bei denen es Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern gemeinsam gelungen ist, die berufliche Ein-
bindung von Menschen mit Rheuma auf Dauer sicherzustel-
len und damit ihre Arbeitskraft sowie ihre aktive Teilnahme 
am Berufsalltag zu erhalten. Nach Angaben der Initiatoren 
geben derzeit rund fünf Prozent der Berufstätigen mit Rheu-
ma im ersten Jahr ihrer Erkrankung und rund 20 Prozent 
nach drei Jahren ihre Berufstätigkeit auf.  
Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 30. Juni 2013.
Mehr Informationen im Internet unter: www.rheumapreis.de

Die Integrationsämter auf YouTube
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integra tionsämter und 
Hauptfürsorgestellen (BIH) betreibt auf dem Internet-Video-
portal YouTube einen eigenen Kanal. Die Video-Clips mit zu-
schaltbaren Untertiteln und Gebärdensprachdolmetschern 
informieren über die Aufgaben der Integrationsämter und die 
Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben. Der 
Videokanal der BIH enthält derzeit rund 30 Filme mit einer 
Dauer von meist drei bis vier Minuten. Zum Anschauen ist 
keine Anmeldung erforderlich. Um kein Update zu verpassen, 
kann man den Kanal kostenfrei abonnieren (nur mit Anmel-
dung).   
Zum Videokanal der Integrationsämter:
www.youtube.com/user/integrationsaemter 
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Diskriminierungsgrund Behinderung
Anlässlich ihres diesjährigen Themenschwerpunktes „Diskri-
minierungsgrund Behinderung: Selbstbestimmt dabei. Im-
mer“ hat die Antidiskriminierungsstelle des Bundes  drei 
Studien beauftragt. Untersucht werden der Zugang zum all-
gemeinen Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderungen, 
Benachteiligung von Menschen mit chronischen Krankheiten 
sowie barrierefreie Dienstleis tun gen. Die Ergebnisse werden 
voraussichtlich im Herbst 2013 präsentiert.
Der größte Teil der Anfragen an die Antidiskriminierungs-
stelle – rund ein Viertel – kommen von Menschen, die sich 
wegen einer Behinderung benachteiligt fühlen.
Mehr Informationen unter: www.antidiskriminierungsstelle.de

ZB 1_2013

  Neu erschienen +++ Neu erschienen +++ Neu    

ratgeber „Behinderung“    
Der Ratgeber informiert aktuell 
und leicht verständlich über die 
Rechte sowie Leistungen für behin-
derte Menschen und zeigt Betrof-
fenen Wege durch den „Zuständig-
keitsdschungel“ des deutschen 
Sozialsystems. Dabei werden alle 
Lebensbereiche berücksichtigt. Ein 
großes Kapitel ist dem Thema „Ar-
beitsmarkt“ gewidmet. 
Behinderung – alle Leistungen und rechte, die Ihnen zu-
stehen. arD-ratgeber recht/Verbraucherzentrale NrW 
2013. autor: Karl-Friedrich Ernst. 2. überarb. auflage, 175 
Seiten, Preis 11,90 Euro, ISBN 978-3-86336-609-4. Erhältlich 
im Buchhandel, in Beratungsstellen und über das Internet: 
www.ratgeber-verbraucherzentrale.de

http://www.f-bb.de
http://www.trialnet.de/tagung_30042013.html
http://www.rheumapreis.de
http://www.youtube.com/user/integrationsaemter
http://www.antidiskriminierungsstelle.de
http://www.ratgeber-verbraucherzentrale.de
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Dietmar Schade und die referendarin Katrin Knoblauch beim „Team-Teaching“:  
Er moderiert den Unterricht, sie schreibt an die Tafel ...

Blinde Lehrer

Lernen fürs Leben
Sie unterrichten an zwei verschiedenen Schulen in zwei verschiedenen Bundesländern 
zwei verschiedene Fächer kombi nationen, und doch verbindet Martin Park und Dietmar 
Schade mehr als bloß der Lehrerberuf. 

„Schön, wie heute die Sonne scheint, 
graue Tage mag ich ja nicht so“, kom-
mentiert Dietmar Schade das Reck-
linghäuser Wetter vor den Fenstern 
des Klassenzimmers scherzhaft. An 
sich eine völlig belanglose Beobach-
tung, wäre da nicht eine Kleinigkeit: 
Dietmar Schade ist blind. Ebenso wie 
sein Kollege Martin Park aus dem 
baden-württembergischen Kirchheim 
unter Teck. Während Martin Park 
Französisch und Erdkunde unterrich-
tet, bringt Dietmar Schade seinen 
Schülern die Fächer Latein und evan-
gelische Religionslehre näher. 

Wie einen Sack Flöhe hüten, so kommt 
es vermutlich schon manchem nicht 
behinderten Lehrer vor. Für Dietmar 
Schade und Martin Park ist es Leiden-
schaft. Zusammen mit der Referendarin 

Katrin Knoblauch, die auch bei ihm ihr 
Examen ablegte, will Dietmar Schade 
heute die Schüler einer 8. Klasse über 
das Thema Tod diskutieren lassen. Im so 
genannten „Team-Teaching“ teilen sich 
Dietmar Schade und Katrin Knoblauch 
die Moderation, wobei die Referendarin 
die Arbeitsblätter an die Schüler verteilt. 
Bevor es an die Aufgaben geht, sollen 
die Schüler Todesanzeigen vorlesen und 
sich ein paar Gedanken dazu machen. 
Raschelnd ziehen sie die Zeitungen aus 
ihren Taschen. Im Gegensatz zu anderen 
Klassen sieht man hier keine hektischen 
Handzeichen und kein Fingerschnippen, 
sondern Dietmar Schade ruft eine Schü-
lerin auf, dann wird eine „Meldekette“ 
gebildet, die Schüler rufen sich also ge-
genseitig auf. Wenn doch mal ein Schü-
ler dringend etwas loswerden will, ruft 
er seinen Namen in die Klasse.
 

Martin Park hat das Problem mit den 
Meldungen gelöst, indem die Schüler 
sich gegenseitig den „Meldeball“ zu-
werfen und so lernen, den Unterricht 
selbst zu moderieren. Macht ein Schü-
ler Unsinn und spielt zum Beispiel auf 
seinem Handy herum, kann Martin 
Park dank seines feinen Gehörs genau 
sagen, welcher seiner Schützlinge eine 
kleine Verwarnung braucht. Ansonsten 
versetzt der 32-Jährige seine Schüler in 
Staunen, wenn er ihnen beschreibt, 
wie die Luft in den Wäldern Nordfrank-
reichs riecht, und ihnen auf dem Relief-
globus die verschiedenen Länder der 
Erde zeigt. 
 
Die Schüler mit Begeisterung anstecken, 
das ist auch Dietmar Schades Anliegen. 
Seine Leidenschaft für Sprachen und 
Theologie haben ihn zu der Entschei-
dung geführt, Lehrer zu werden. Der 
Weg dahin war allerdings nicht schnur-
gerade: Nachdem der 45-jährige Diet-
mar Schade zunächst die Blindenschu-
le im westfälischen Soest besucht hat-
te, bestand er sein Abitur an einem Re-
gelgymnasium in seinem Geburtsort 
Recklinghausen und machte im An-
schluss sein Staatsexamen in Latein 
und evangelischer Theologie an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität in 
Münster. Danach war er drei Jahre lang 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
beim Landschaftsverband Westfalen-
Lippe (LWL) angestellt. 2007 kam er 
schließlich, zunächst nur als Schwan-
gerschaftsvertretung, an das Marie-Cu-
rie-Gymnasium in Recklinghausen, 
doch dann richtete der damalige Schul-
leiter eine Planstelle für Dietmar Scha-
de ein. Kollegen und Schulleitung rea-
gierten positiv: „Einen blinden Kollegen 
zu haben, nimmt dem Thema Behinde-
rung doch gleich diese Pseudo-Exotik“, 
so Peter Faßbach, ein Lehrerkollege. 
Dem stimmt auch Franz-Josef Richert, 
stellvertretender Schulleiter, zu: „Ich 
denke, dass sowohl Schüler als auch 
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Lehrer etwas von Herrn Schade lernen 
können.“  

Ebenso wie Dietmar Schade besuchte 
Martin Park ein reguläres Gymnasium. 
Von der Trennung zwischen blinden 
und sehenden Schülern hält er persön-
lich nicht viel. Er sei auch von seiner 
Mutter nie „in Watte gepackt“ worden 
und entschied sich so nach dem Abitur 
für ein Studium an der Universität in 
Freiburg. Danach kam er über die nor-
male Vergaberegelung an ein Referen-
dariat und unterrichtet nun am Schloss-
gymnasium in seinem Heimatort. Sei-
ne Direktorin Lucia Heffner hatte von 
Anfang an keine Bedenken bei Martin 
Parks Einstellung und er selbst nimmt 
sein Anderssein mit Humor: „Der eine 
Lehrer hat vielleicht eine Knollennase 
und der Park sieht eben nichts.“  

Menschliche und technische Hilfen er-
halten sowohl Dietmar Schade als 
auch Martin Park für diejenigen Unter-
richtsaspekte, die ein Augenpaar erfor-
dern, wie zum Beispiel Klausuraufsicht 
oder das Betreuen von Gruppenarbeit. 
Das Integrationsamt beim Kommunal-
verband für Jugend und Soziales Ba-
den-Württemberg (KVJS) übernahm 
die Kosten für Martin Parks Arbeitsas-
sistentin, die ihm der Integrationsfach-
dienst Esslingen vermittelt hatte. Diet-
mar Schade kann dank der Förderung 
durch das LWL-Integrationsamt eben-
falls eine Arbeitsassistenz anstellen, 
die ihn im Lateinunterricht unterstützt. 
„Und im Religionsunterricht ersetze ich 
ihm die Augen“, wie Katrin Knoblauch 
es scherzhaft formuliert.  

Neben einer Arbeitsassistenz ist auch 
für die nötige technische Ausrüstung 
der beiden Lehrer gesorgt, die von ih-
ren Schulen jeweils ein festes Klassen-
zimmer zugeteilt bekommen haben, 
um sich leichter im Unterricht orientie-
ren zu können. So benutzt Martin Park 
in seinen Stunden ein so genanntes 
Smartboard, eine Art digitale Tafel, auf 
die er mit Hilfe eines blindengerechten 
Laptops schreiben kann. Die Mittel 
hierfür kamen ebenfalls vom KVJS-In-
tegrationsamt. Dietmar Schade arbei-
tet mit einem Beamer, mit dem er über 

seinen Laptop Tafelanschriebe gestal-
ten kann. Und in dem Klassenzimmer, 
in dem er unterrichtet, sind spezielle 
Wand- und Deckenpaneele installiert, 
die den Schall bündeln und so seine 
akustische Orientierung verbessern. 
Die Mittel für Umbau und Beamer ka-
men vom LWL-Integrationsamt. 

„Ein bisschen komisch“ fand sie das 
schon, beschreibt die Schülerin Julia 
ihre erste Reaktion auf einen blinden 
Lehrer. „Aber wir kommen richtig gut 
mit Herrn Schade klar, und bei ihm ler-
nen wir auch, die Sachen viel genauer 
zu beschreiben, mehr auf Details zu 
achten.“ Ihr Klassenkamerad Hermann 
findet den Unterricht „ganz normal, es 
gefällt mir, dass Herr Schade die Stun-
den auch mal anders gestaltet“. Und 
auch Martin Parks Schüler lernen durch 
seine Behinderung, dass Dinge wie 
Aussehen und Kleidung nur Oberfläch-
lichkeiten sind, eine vielleicht noch 
wichtigere Lektion als die richtige Ak-
zentsetzung im Französischen. 
 
Am Ende der Stunde fragen Dietmar 
Schade und Katrin Knoblauch, ob die 

Aufgabe den Schülern Spaß gemacht 
habe. Die Antwort ist trotz des ernsten 
Themas ein einhelliges „Ja“. Als es läu-
tet, stürmen die Schüler aus dem Klas-
senzimmer. Schlagartig füllen sich die 
Gänge mit Kinderlärm – so klingt für 
Dietmar Schade und Martin Park ein 
ganz normaler Arbeitstag. ■
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Martin Park verwendet zum aufrufen einen „Meldeball“ (Foto li. u.): Seine 
Schüler werfen sich gegenseitig den Ball zu und erteilen so einander das Wort.

ZaHLEN UND FaKTEN 

In der Bundesrepublik gibt es laut des 
Deutschen Vereins der Blinden und 
Sehbehinderten (DVBS) aktuell schät-
zungsweise 150.000 blinde und eine 
halbe Million sehbehinderte Menschen. 
Von den etwa 45.000 blinden Men-
schen im erwerbsfähigen Alter ist etwa 
ein Zehntel erwerbstätig. Traditionelle 
Ausbildungsberufe für blinde Menschen 
wie Masseur oder Telefonist sind laut 
DVBS nach wie vor gefragt, allerdings 
haben sich durch den IT-Bereich in den 
letzten Jahren einige neue Berufsfelder 
für blinde Menschen erschlossen. 
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Visuelles Notrufsystem 

Entspannter aufzug fahren
Ein kleiner Touchscreen könnte in Zukunft nicht nur gehörlosen Menschen das Leben 
erleichtern: Im Tagungshotel Lichthof in Gelsenkirchen ist das erste Notrufsystem für 
Aufzüge in Betrieb, das ohne akustische Signale funktioniert.

Man hat es eilig, nimmt mal schnell 
den Aufzug – und plötzlich bleibt 
man stecken. Eine unangenehme 
Vorstellung, dann nicht einmal Hilfe 
rufen zu können. Mit diesem mög-
lichen Problem sahen sich bis jetzt 
gehörlose Menschen immer konfron-
tiert, wenn sie einen Fahrstuhl betra-
ten. Doch vielleicht wird das in Zu-
kunft nicht mehr so sein. Auf Initia-
tive des Bau- und Liegenschaftsbe-
triebs Nordrhein-Westfalen (BLB 
NRW) und mit fachlicher und finanzi-
eller Unterstützung durch das Inte-
grationsamt des Landschaftsverbands 
Westfalen-Lippe (LWL-Integrations-
amt) wurde ein serienreifer Prototyp 
für ein Gehörlosen-Notrufsystem ent-
wickelt. 
 
Tüftelei und Know-How Der BLB be-
treibt den Lichthof als Tagungshotel 
und nutzt ihn auch selbst für Fortbil-
dungen, an denen regelmäßig auch 
die 30 hörbehinderten BLB-Mitarbei-
ter teilnehmen. Auf ihren Anstoß hin 
haben sich Planer des BLB mit Ent-
wicklern von Thyssen-Krupp Aufzüge 

GmbH und der Telegärtner Elektronik 
GmbH zusammengetan und einein-
halb Jahre an dem System getüftelt. 
Das nötige Wissen über die behinde-
rungsspezifischen Anforderungen 
brachten Frank Schrapper und seine 
Kollegen vom Technischen Beratungs-
dienst des LWL-Integrationsamtes 
mit. Darüber hinaus wurde der Ein-
bau des Prototyps vom LWL-Integrati-
onsamt finanziert. Die Resonanz ist 
besonders bei den Betroffenen sehr 
positiv: Wolfgang Bachmann, Präsidi-
umsmitglied des Gehörlosen-Bundes, 
bezeichnet das serienreife System als 
„Riesenmeilenstein, für den wir sehr 
dankbar sind.“ Neben dem BLB nutzt 
auch der Gehörlosenbund den Licht-
hof als Tagungshotel. 
 
Ein kleiner Bildschirm macht den Un-
terschied Auf den ersten Blick sieht 
der Fahrstuhl ganz gewöhnlich aus, 
nur bei genauerem Hinsehen fällt 
einem der kleine Bildschirm auf. Wird 
die Notruftaste gedrückt, wird eine 
Verbindung zur Notrufzentrale des 
BLB in Köln hergestellt. Bekommt die 

Zentrale keine Rückmeldung, springt 
der Bildschirm an und es erscheinen 
Fragen, die mit „Ja“ und „Nein“ beant-
wortet werden können. Das Besonde-
re: Die Formulierungen wurden von 
den beteiligten hörbehinderten BLB-
Mitarbeitern an den Sprachgebrauch 
von gehörlosen Menschen angepasst. 
So heißt es beispielsweise nicht „de-
fekt“, sondern „kaputt“ im Menü-Text.               

Doppelt sicher Wenn die Notrufzen-
trale alle wichtigen Informationen 
hat, kontaktiert sie den Befreiungs-
dienst vor Ort. Für den Fall, dass ein 
Fahrgast ohnmächtig oder verletzt 
ist, sich also nicht bewegen kann, 
sendet die Kamera bei einem Notruf 
gleichzeitig ein Bild vom Kabinenin-
nenraum. Damit weiß die Zentrale 
auch, ob ein Notarzt gerufen werden 
muss. Das ist zum Beispiel auch für 
Epileptiker wichtig. Wenn sich dieser 
Nutzen herumspricht, wird die Auf-
zugfahrt in Zukunft vielleicht auch in 
anderen Gebäuden – nicht nur für 
gehörlose Menschen – ein ganzes 
Stück entspannter. 

Testen den Notruf: Frank Schrapper (re.) vom  
LWL-Integrationsam t und ein Mitarbeiter des BLB NrW
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Kommunikation per Knopfdruck:
Ein berührungsempfindlicher 
Bildschirm macht’s möglich. 
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§ Schwerbehindertenvertretung

Kündigungsschutz
Leitsatz:
Die Kündigung des arbeitsverhältnisses einer Vertrauens-
person der schwerbehinderten Menschen bedarf nicht der  
Zustimmung der Schwerbehindertenvertretung, sondern 
derjenigen des Betriebs- oder Personalrats.   
BAG, Urteil vom 19.07.2012 – 2 AZR 989/11

Sachverhalt und Entscheidungsgründe:
Der Kläger, Vertrauensperson der schwerbehinderten Men-
schen bei dem Beklagten, zeichnete Personalgespräche ohne 
Einwilligung der Gesprächspartner heimlich auf. Nachdem 
der Beklagte hiervon Anfang 2010 Kenntnis erlangt hatte, 
sprach er nach Zustimmung des Personalrates und des 
Integra tionsam tes die außerordentliche Kündigung aus.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat die Revision des Klägers 
zurückgewiesen. Gemäß § 96 Abs. 3 Satz 1 Sozialgesetzbuch 
(SGB) IX besitze die Vertrauensperson der schwerbehinder-
ten Menschen gegenüber dem Arbeitgeber die gleiche per-
sönliche Rechtsstellung, insbesondere den gleichen Kündi-
gungsschutz wie ein Mitglied des Betriebs- oder Personal-
rates. Für die Vertrauensperson gelte damit § 15 Kündigungs-
schutzgesetz (KSchG) i.V.m. § 103 Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG) bzw. den maßgeblichen personalvertretungsrecht-
lichen Vorschriften entsprechend. Daraus folge jedoch nicht, 
dass für eine Kündigung der Vertrauensperson nicht die 
vorherige Zustimmung des Betriebsrates, sondern die der 
Schwerbehindertenvertretung erforderlich sei. § 96 Abs. 3 
Satz 1 SGB IX wolle die Vertrauensperson der schwerbehin-
derten Menschen mit der Anordnung der „gleichen persön-
lichen Rechtsstellung“ nur zu den geschützten Personen in  
§ 15 Abs. 1, Abs. 2 KSchG aufnehmen. 

 § Personalrat

Information zum BEM
Leitsätze:
1. Die Dienststelle ist verpflichtet, einem Mitglied des Personal-
rats regelmäßig die Namen derjenigen Beschäftigten mitzu-
teilen,  denen ein Betriebliches Eingliederungsmanagement 
(BEM) anzubieten ist, und ihm Einsicht in das Hin weisschreiben 
an die betroffenen Beschäftigten zu gewähren.  
2. Das BEM gilt auch für Beamte. 
BVerwG, Beschluss vom 04.09.2012 – 6 P 5/11

Sachverhalt und Entscheidungsgründe:
Der antragstellende Personalrat verlangte vom Beteiligten 
(Arbeitgeber), ihm die Unterlagen zur Verfügung zu stellen, 
die er benötige, um überprüfen zu können, ob dieser seine 

Verpflichtungen (als Arbeitgeber) im Zusammenhang mit 
dem BEM erfülle. Dies lehnte der Beteiligte aus Datenschutz-
gründen ab.
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat die Rechtsbe-
schwerde gegen die Entscheidung des Oberverwaltungsge-
richts für teilweise begründet erachtet. Der vom BEM erfasste 
Personenkreis erstrecke sich auf alle Arbeitnehmer und Beam-
te. Das Zustimmungserfordernis gemäß § 84 Abs. 2 Satz 1 
SGB IX verbiete es dem Dienststellenleiter nicht, dem Perso-
nalrat eine Liste mit den Namen der betroffenen Beschäf-
tigten sowie die Unterrichtungsschreiben nach § 84 Abs. 2 
Satz 3 SGB IX vorzulegen. Die Übermittlung an den Personal-
rat unterliege auch nicht den datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen, da der Personalrat nicht als Dritter im Sinne des Da-
tenschutzes anzusehen sei. Das Einsichtnahmerecht sei je-
doch auf ein einzelnes Personalratsmitglied begrenzt. 

 § Kündigungsschutz 

Unverzüglichkeit 
Leitsatz:
§ 91 abs. 5 SGB IX verlangt den unverzüglichen ausspruch der 
Kündigung, wenn die Frist des § 626 abs. 2 BGB bereits  abge- (
laufen ist.  
BAG, Urteil vom 19.04.2012 – 2 AZR 118/11

Sachverhalt und Entscheidungsgründe:
Der schwerbehinderte Kläger war seit 1995 bei der Beklagten 
beschäftigt. Wegen Diebstahls beantragte diese beim Inte-
grationsamt mit am 09.06.2009 eingegangenem Antrag die 
Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung des Arbeits-
verhältnisses. Das Integrationsamt teilte nach telefonischen 
Anfragen am 22. und 23.06. mit Schreiben vom 24.06.2009 
mit, dass es eine Entscheidung innerhalb der Zwei-Wochen-

Frist des § 91 Abs. 3 Sozialgesetzbuch (SGB) IX nicht getroffen 
habe und deshalb die Zustimmung als erteilt gelte. Dieses 
Schreiben wurde am 30.06.2009 aufgegeben, die Beklagte 
nahm es am 01.07.2009 zur Kenntnis und kündigte das Arbeits-
verhältnis mit Schreiben vom 02.07.2009.
Auf die Revision der Beklagten hat das Bundesarbeitsgericht 
BAG) das Urteil des Landesarbeitsgerichts aufgehoben. „Un-

verzüglich“ bedeute bei § 91 Abs. 5 SGB IX „ohne schuldhaftes 
Zögern“ (§ 121 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch [BGB]). Solange 
derjenige, dem unverzügliches Handeln abverlangt werde, 
nicht wisse, dass er handeln müsse, liege kein „schuldhaftes 
Zögern“ vor. Treffe die Behauptung der Beklagten zu, sie habe 
vom Integrationsamt am 22. oder 23.06. die telefonische Aus-
kunft erhalten, eine Entscheidung sei auf dem Postweg, habe 
sie den Zugang dieser Entscheidung abwarten dürfen, bevor 
sie die Kündigung erklärte. Sie habe dann darauf vertrauen 
dürfen, dass keine Entscheidung gemäß § 91 Abs. 3 Satz 2 
SGB IX fingiert werde. ■

■

■
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Übergang Schule-Beruf 

Willkommen im Betrieb!
Auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen – das ist für viele schwerbehinderte 
junge Menschen eine enorme Herausforderung. Ein spezielles Verfahren zur beruflichen 
Orientierung kann ihnen den Weg ebnen. 

In den vergangenen Jahren haben 
immer mehr schwerbehinderte Schul-
abgängerinnen und Schulabgänger 
mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf quasi automatisch den Weg in 
eine Werkstatt für behinderte Men-
schen (WfbM) eingeschlagen. Eine 
Befragung von Förderschulen in Nord
rhein-Westfalen aus dem Jahr 2010 
hat ergeben, dass nur fünf Prozent 
der Schulabgänger der Einstieg in ei-
ne betriebliche Ausbildung oder Be-
schäftigung geglückt ist. Rund 60 
Prozent wechselten in eine WfbM. Im 
übrigen Bundesgebiet sah es bislang 
nicht anders aus. Doch jetzt gibt es 
Ansätze, die diesen Trend umkehren 
könnten.

Wohin geht mein Weg?
Das Berufliche 

Orientierungs verfahren
„Hier bei Bohn’s Bio-Metzgerei, 
was möchten Sie bestellen?“ Mit 
einer Hand presst Kevin Börsig den 
Telefonhörer ans Ohr, mit der ande-
ren kreuzt er eine Bestellliste an. 
„Ob er das packt, in einer Metzge-
rei?”, dachte Wolfgang Weis vom 
Integrationsfachdienst in Karlsru-
he, als er den zurückhaltenden 
jungen Mann in einer „Sonder-
schule für Geistigbehinderte“ ken-

-

-

nen lernte. Seit zweieinhalb Jahren se
arbeitet Kevin Börsig für den Fami- sp
lienbetrieb im baden-württember- di
gischen Forst. Erst als Schülerprak- in 
tikant, dann als Teilnehmer einer H
Qualifizierungsmaßnahme und M
seit März 2013 als Festangestellter. ku
Er macht Einkäufe und Botengän- ck
ge, schneidet Gemüse, steckt tiv
Spieße, beschriftet Dosen … und Bu
verstärkt den Telefondienst. Über 
diese Karriere staunen nicht nur 
seine Eltern. 

Dass der Übergang von der Schule in 
den Beruf für Kevin Börsig perfekt 
verlaufen ist, verdankt er nicht zu-
letzt einem so genannten „Beruf-
lichen Orientierungsverfahren“ für 
schwerbehinderte Schüler, das in Ba-
den-Württemberg unter der Bezeich-
nung „Berufsvorbereitende Einrich-
tung“ seit ein paar Jahren erfolgreich 
erprobt wird. In den meisten anderen 
Bundesländern gibt es heute ähn-
liche Projekte, zum Beispiel „STAR – 
Schule trifft Arbeitswelt“ in Nord
rhein-Westfalen (ergänzt um eine 
spezielle Lehrerfortbildung), „Berufs-
orientierung individuell“ in Bayern 
oder „Übergang Schule-Beruf” in 
Brandenburg. Allen diesen Ansätzen 
ist gemeinsam, dass in den letzten 
zwei bis drei Schuljahren eine we-

ntlich bessere Vorbereitung für das 
ätere Berufsleben erfolgt und dass 
e Integrationsfachdienste bereits 
dieser frühen Phase tätig werden. 

atten diese Angebote bisher noch 
odellcharakter, so sollen sie in Zu-
nft im jeweiligen Land flächende-
end eingeführt werden. Die Initia-
e dafür liegt bei den einzelnen 
ndesländern. 

Was kann ich? Was will ich?
Die Kompetenzanalyse

Hufe trappeln, der warme Geruch 
von Heu liegt in der Luft. Sanft strie-
gelt Franziska Thiem über das Fell 
der Stute, immer wieder, bis es glatt 
und glänzend ist. Vor drei Jahren 
machte die 22-jährige Pferdepflege-
rin hier auf dem Reiterhof von Anja 
Ötting in Leverkusen ihr erstes Prak-
tikum. Schnell zeigte sich, dass die 
Schülerin einer Förderschule für 
Geistige Entwicklung ein beson-
deres Talent für den Umgang mit 
Tieren hat. Als sie nach der Schule 
dort als Pferdehelferin anfangen 
konnte, ging ihr „größter Traum aus 
Kindheitstagen“ in Erfüllung. Be-
sonders stolz ist Franziska Thiem 
auf die bestandene Prüfung zur 
Pferdepflegerin im November 2012.  
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Franziska Thiem kann gut mit Tieren umgehen. Detlef Grimm ist handwerklich begabt.



  Kevin Börsig gefällt es in einer Bio-Metzgerei.  Florian Lodotzki empfängt gerne Patienten. 
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Jeder junge Mensch, der vor der Be-
rufswahl steht, muss sich über seine 
Stärken und Schwächen, seine beruf-
lichen Wünsche und Neigungen im
Klaren werden. Die Stärken vieler Ju-
gendlicher, die eine Förderschule be-
suchen, liegen eher auf praktischem
Gebiet. Ob sie auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt bestehen können,hängt
aber nicht nur von ihren praktischen
Fertigkeiten ab, sondern in hohem
Maße auch von so genannten Schlüs-
selkompetenzen, also Eigenschaften
wie Selbsteinschätzung, Pünktlichkeit
und Zuverlässigkeit. Eine Kompetenz-
oder Potenzialanalyse ermittelt mit
wissenschaftlich fundierten Tests und 
Methoden, wo die individuellen Stär-
ken liegen und wo Entwicklungsmög-
lichkeiten bestehen. Sie ist deshalb 
fester Bestandteil eines beruflichen 
Orientierungsverfahrens. 

Wie schaffe ich den Sprung? 
Die Berufswegekonferenz 

„Detlef, bringst du bitte mal die
Farbeimer ’rüber?“ Frank Turbanisch 
von der H + L-Hausverwaltung in
Nauen/Brandenburg begutachtet
die frisch gespachtelten Stellen in
der Wand. Zusammen mit seinem 
jungen Assistenten Detlef Grimm
leistet er technischen Gebäudeser-
vice, wie kleinere Malerarbeiten. 
Schon in der Förderschule für gei-
stige Entwicklung wusste Detlef
Grimm, dass er später einmal „et-
was Handwerkliches“ machen 
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möchte.  Eine Werkstatt  für behin-
derte Menschen sei jedenfalls 
nichts für ihn,  erklärte er seinen  
Lehrern.  Seit  Herbst  2012  wird Det-
lef Grimm während einer „Unter-
stützten Beschäftigung“ von Frank 
Turbanisch angelernt.  Die beiden  
sind ein eingespieltes Team.  

Der Berufsweg eines schwerbehin-
derten Schülers, der nicht wie selbst-
verständlich in eine WfbM führen 
soll, will gut geplant sein. Der Ort, wo
dies geschieht, ist die so genannte
Berufswegekonferenz. Organisiert
wird sie von der Schule zu Beginn des
beruflichen Orientierungsverfahrens.
Der behinderte Schüler und alle, die 
seinen Einstieg ins Arbeitsleben un-
terstützen können, kommen hier zu-
sammen: seine Eltern bzw. der Be-
treuer oder die Betreuerin, der Lehrer 
oder die Lehrerin, ein Mitarbeiter des 
Integrationsfachdienstes, der Reha-
Berater der Arbeitsagentur und 
manchmal auch ein Vertreter einer 
WfbM und des Sozialhilfeträgers. Auf
der Berufswegekonferenz entschei-
det sich, ob ein Wechsel auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt nach der
Schule angestrebt wird. Ist das der
Fall, planen die Teilnehmer gemein-
sam die nächsten Schritte. 

Ist das der richtige Ort für mich? 
Das Betriebspraktikum 

Florian Lodotzki wirft einen kurzen 
Blick auf seinen Fahrplan für den 

„Hol- und Bringdienst“. Als nächstes

wird er den Gast aus Zimmer 1009 im
�
Rollstuhl zur Wassergymnastik fah-
ren. Die Klinik am Park in Bad Sassen-
dorf/Westfalen ist eine große Reha-

Einrichtung. Die Patienten sind dank-
bar, dass jemand sie durch den weit-
läufigen Gebäudekomplex begleitet.

Und Florian Lodotzki, der wegen einer

spastischen Lähmung selbst  gehbe-
hindert ist, nimmt sie mit einem offe-
nen Lächeln in Empfang. Schon das

Schülerpraktikum in der Klinik war für

Florian Lodotzki ein Volltreffer – nach
�
zwei gescheiterten Versuchen in
�
einem Schwimmbad und in einem
�
Warenlager.
�

Gerade für schwerbehinderte junge
Menschen, die erst herausfinden müs-
sen, ob sie den Anforderungen der Ar-
beitswelt gewachsen sind, erweisen
sich Betriebspraktika als unverzichtbar.
Hier kann der Jugendliche sich und
seine beruflichen Vorstellungen selbst
erproben. Dabei werden er und der Be-
trieb von den Lehrern und den Beratern 
des Integrationsfachdienstes eng be-
gleitet. Ein Praktikum kann je nach Be-
darf unterschiedlich organisiert wer-
den: als Schnupperpraktikum, mehr-
wöchiges Schülerbetriebspraktikum
oder als Langzeitpraktikum über meh-
rere Monate hinweg, parallel zum 
Schulbesuch. Nicht selten mündet ein 
erfolgreiches Praktikum in eine be-
triebliche Qualifizierung am Arbeits-
platz. Der Übergang von der Schule in
den Beruf ist damit gelungen. ■ 
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Wie geht es nach der Schule weiter?
Eine individuelle betriebliche Qualifizierung macht behinderte junge Menschen mit beson-
derem Unterstützungsbedarf fit für den Arbeits platz. Dies zeigt auch das Beispiel von Udo 
Gottal aus Nürnberg.

Das Surren der Druckmaschinen klingt 
in Udo Gottals Ohren inzwischen ver-
traut. Es vermittelt ihm Sicherheit, ge-
nauso wie die Routine seiner täglichen 
Aufgaben und die Kameradschaft un-
ter den Kollegen in der kleinen Nürn-
berger Druckerei. Die Druck.Art GmbH 
ist ein Familienunternehmen mit 
einem halben Dutzend Angestellten.  

Firmenchef Roland Scherber erinnert 
sich noch genau, wie er Udo Gottal ken-
nen lernte: Eine Dame vom Integrati-
onsfachdienst (IFD) Mittelfranken er-
kundigte sich nach einem Praktikums-
platz für einen geistig behinderten 
Schüler. „Das kam zwar etwas überra-
schend, aber ich war auch neugierig zu 
sehen, ob das bei uns funktionieren 
könnte“, gesteht Roland Scherber. Und 
Michaela Fröhlich vom IFD ergänzt: „Auf 
den ersten Blick erschien die Arbeit in 
einer Druckerei für jemanden, der Pro-
bleme mit dem Lesen und Schreiben 
hat, nicht gerade naheliegend.“ Trotz-
dem waren sich alle einig, einen Ver-
such zu starten.  

Zu diesem Zeitpunkt hatte Udo Gottal 
schon einige Berufsbereiche kennen 
gelernt: Weil sich der junge Mann  ei-

ne „saubere“ Arbeit wünschte und 
gerne kochte, organisierte die Integra-
tionsberaterin zuerst ein Praktikum in 
einer Großküche. Doch bereits nach 
einer Woche war klar, dass dieser Ar-
beitsbereich nicht seinen Fähigkeiten 
entsprach. Danach war Udo Gottal 
Praktikant im Warenlager einer groß-
en Supermarktkette. Dort stapelte er 
Kartons, entlud LKW und brachte Wa-
ren in die Verkaufsräume. Die Tätig-
keit an sich gefiel ihm zwar, aber mit 
den Arbeitsbedingungen im Lager 
kam er nicht zurecht. Ein dritter Be-
trieb musste gefunden werden. Der 
sollte ähnliche Aufgaben, aber ein 
kleineres, überschaubares Arbeitsum-
feld mit klaren Strukturen bieten. Die 
Druckerei in Nürnberg entsprach die-
sem Profil.

Udo Gottal bekam zunächst einfache 
Helfertätigkeiten übertragen, wie 
Kartons falten und stapeln. Weil das 
gut klappte, wurde sein Aufgabenge-
biet Stück für Stück erweitert. „Dass 
er sich so gut mit den Leuten dort 
versteht, gibt ihm viel Selbstvertrau-
en und Sicherheit“, sagt Michaela 
Fröhlich. Aus dem Praktikanten Udo 
Gottal wurde nach wenigen Wochen 

eine Art „Azubi“, mit dem die Integra-
tionsberaterin jeden Arbeitsschritt so 
lange einübte, bis er saß. Außerdem 
begleitete sie ihn mehrere Male auf 
dem Arbeitsweg, so dass er heute 
selbstständig mit dem Bus zur Arbeit 
fahren kann. Nach einer zehnmona-
tigen Qualifizierung, die als „Unter-
stützte Beschäftigung“ von der Ar-
beitsagentur finanziell gefördert 
wurde, hatte Udo Gottal einen unbe-
fristeten Arbeitsvertrag als Produkti-
onshelfer in der Tasche. ■
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Betriebliche Qualifizierung
Wenn die eigenen Fähigkeiten 
im Grenzbereich zwischen einer 
Werkstatt für behinderte Men-
schen und dem allgemeinen  
Arbeitsmarkt liegen, sind in der 
Regel die Anforderungen einer 
Berufsausbildung – und manch-
mal auch die einer Ausbildung 
nach besonderen Regelungen für 
behinderte Menschen – zu hoch. 
Doch es gibt noch einen anderen 
Weg: Die Betroffenen werden 
von einem Job-Coach an einem 
konkreten Arbeitsplatz im  
Betrieb individuell qualifiziert. 

Udo Gottal wurde als Produktionshelfer 
in einer kleinen Druckerei angelernt.

Mit Hilfe der Unterstützten Beschäftigung hat auch Stefanie 
Kekeisen arbeit in  einem Seniorenheim gefunden.
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 „Wir müssen alle anstrengungen bündeln!“  

?

Der Wechsel von schwerbehinderten Schülern in den allgemeinen Arbeitsmarkt muss 
verbessert werden. Dazu Fragen an Sönke Asmussen, der das Referat Sonderschulen im 
Kultusministerium Baden-Württemberg leitet.

 Herr Asmussen, viele Bundeslän-
der haben sich auf den Weg ge-
macht, für behinderte junge 
Menschen den Übergang von der 
Schule auf den allgemeinen Ar-
beitsmarkt zu verbessern. Welche 
Erfahrungen haben Sie in Baden-
Württemberg gemacht? 

Sönke Asmussen Wir konnten in den 
vergangenen Jahren große Fort-
schritte erzielen. Zwischen 2005 und 
2012 wurden 2.077 wesentlich behin-
derte junge Menschen auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt vermittelt, da-
von 699 unmittelbar aus den Son-
derschulen. Dies ist eine Zahl, die in 
der Vergangenheit undenkbar gewe-
sen wäre, wechselte doch der über-
wiegende Teil dieser jungen Men-
schen fast ausschließlich in eine 
Werkstatt für behinderte Menschen. 
Besonders erfreulich ist, dass die Ver-
mittlungen auch nachhaltig sind: 85 
Prozent dieser Arbeitsverhältnisse 
bestehen nach wie vor und zum 

großen Teil auch schon über mehrere 
Jahre. Der wichtigste Faktor für die-
sen Erfolg ist die gemeinsame An-
strengung aller Beteiligten: der 
Schulen, der gesetzlichen Leistungs-
träger, der Leistungsanbieter und 
natürlich der Arbeitgeber, die bereit 
sind, mitzumachen. Diese Zusam-
menarbeit hat eine feste Struktur: in 
einem landesweiten Teilhabeaus-
schuss, in regionalen Netzwerkkon-
ferenzen und schließlich in Berufs-
wegekonferenzen, in denen es um 
die Entscheidung für jeden Einzelnen 
geht. Schöner Nebeneffekt: Die Trä-
ger der Eingliederungshilfe sparen 
Sozialhilfekosten und haben gege-
benenfalls damit an anderer Stelle 
erweiterte Möglichkeiten.   

?  Was ist dabei speziell der Beitrag 
der Kultusverwaltung und der 
Schulen?

Asmussen Die schulische Vorberei-
tung auf das spätere Berufsleben 
muss auf den einzelnen Schüler und 
die einzelne Schülerin ausgerichtet 
sein. Für Schüler mit dem entspre-
chenden Entwicklungspotenzial ha-
ben wir unseren Bildungsplan neu 
ausgerichtet und so genannte Berufs-
vorbereitende Einrichtungen (BVE) in 
den Schulen geschaffen. Zunächst 
nur in einigen Modellschulen, inzwi-
schen sind wir aber mitten in der 
flächendeckenden Umsetzung. Die 
Schüler einer BVE können sich früh-
zeitig beruflich orientieren und er-
proben. Es schließt sich ein weiteres 
gemeinsames Angebot der 
Agentur für Arbeit, der 
Kultusverwaltung und 
des Integrationsamtes 
an, das wir „Kooperati-
ve Berufliche Bil dung 

und Vorbereitung auf den all ge mei-
nen Arbeitsmarkt“ (KoBV) nennen 
und das sich an der dualen Berufs-
ausbildung orientiert. Die Teilneh-
mer lernen also im Betrieb und in der 
Berufsschule. 

?  Die intensiveren Bemühungen 
sind sicher mit Mehrkosten ver-
bunden? Wer trägt diese? 

Asmussen Mehrkosten entstehen 
vor allem dem Integrationsamt des 
Kommunalverbandes für Jugend und 
Soziales Baden-Württemberg (KVJS), 
das bereits in dieser frühen Phase die 
Integrationsfachdienste mit der Be-
gleitung der Schüler beauftragt hat. 
Überhaupt hat der KVJS in dieser 
Entwicklung eine wichtige Steue-
rungs- und Moderatorenrolle über-
nommen. Derzeit können wir auch 
Mittel des Programms „Initiative In-
klusion“ des Bundes nutzen, das ei-
nen besonderen Schwerpunkt auf 
die schulische Vorbereitung legt. ■
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Berufliches  
orientierungs verfahren
Es gibt heute in fast jedem 
Bundes land ein spezielles beruf-
liches Orientierungsverfahren 
für schwerbehinderte Schüler 
mit sonder pädagogischem 
Förder bedarf, deren Fähigkeiten 
im Grenzbereich zwischen  
einer Werkstatt für behinderte  
Menschen und dem all gemeinen  
Arbeitsmarkt liegen. Es ermög-
licht eine individuelle und syste-
matische Förderung mit dem 
Ziel „allgemeiner Arbeitsmarkt“.  
Nähere Auskünfte – zum Beispiel 
über Teilnahmevoraussetzungen 
– geben die regionalen  
Integrationsämter: 
www.integrationsaemter.de/
Kontakt

Sönke asmussen,  
Kultusministerium 

in Stuttgart

http://www.integrationsaemter.de/Kontakt/89c7/index.html
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Finanzielle Leistungen

TEIL   :
Leistungen an schwerbehinder te 
Menschen ...
In der ZB 4/2012 haben wir damit begonnen, die Fördermöglichkeiten 
für schwerbehinderte Menschen vorzustellen. Welche weiteren 
Leistungen können Betroffene erhalten?

ZB 1_2013

... für Arbeitsassistenz 

Wie viel? Die Leistungen für eine Ar-
beitsassistenz wurden mit dem Sozi-
algesetzbuch SGB IX im Jahr 2001 neu 
geschaffen. Die Nachfrage für diese 
Leistung  steigt Jahr für Jahr an. Im 
Jahr 2001 haben 2.425 Menschen mit 
einer Schwerbehinderung diese Leis-
tung des Integrationsamtes mit 
einem Fördervolumen von 17,5 Millio-
nen Euro in Anspruch genommen. 
Die Arbeitsassistenz ist daher inzwi-
schen die wichtigste Leistung  an 
schwerbehinderte Menschen.  

Wann? Körperlich sehr stark einge-
schränkte schwerbehinderte Men-
schen können einer beruflichen Tätig-
keit auf dem allgemeinen Arbeits-
markt häufig nur nachgehen, wenn 
sie zum Beispiel für manuelle Aufga-
ben eine persönliche Unterstützung 
haben. Leistungen für eine Arbeitsas-
sistenz werden daher häufig an Men-
schen erbracht, die körperlich stark 
gehandicapt sind, die aber oft eine 
hochqualifizierte Arbeit erbringen. 
Aber auch Sinnesbehinderte, also 
blinde und gehörlose Menschen, kön-
nen auf eine Arbeitsassistenz ange-
wiesen sein. Wichtig ist, dass die Be-
troffenen in der Lage sind, den Kern 
ihrer arbeitsvertraglich geschuldeten 
Leistung selbst auszufüllen. Darüber 
hinaus können auch beruflich Selbst-
ständige Arbeitsassistenz erhalten. 

Die Assistenz hat immer nur eine un-
terstützende Funktion. Rein pflege-

rische Leistungen fallen nicht darun-
ter. Das Integrationsamt ermittelt zu-
nächst den Stundenbedarf für eine 
Assistenz am Arbeitsplatz. Die Höhe 
der Leistung orientiert sich an der 
Vergütung für eine angelernte Hilfs-
tätigkeit, zum Beispiel an der Entgelt-
gruppe 2 für den Öffentlichen Dienst 
der Länder. 

Von wem? Für Leistungen der Arbeits-
assistenz kann nicht nur das Integrati-
onsamt, sondern auch ein Rehabilita-
tionsträger bis zu einer Dauer von drei 
Jahren zuständig sein, insbesondere 
bei der beruflichen Ersteingliederung. 
Eine Besonderheit bei dieser Leis tung 
liegt darin, dass das Inte gra tions amt 
die Leistung für den zuständigen Re-
habilitationsträger „aus führt“, also 
den Förderbescheid erteilt und vom 
Rehabilitationsträger eine Erstattung 
erhält. Häufig wird das Integrations-
amt dann nach dieser Zeit die Ar-
beitsassistenz in eigener Zuständig-
keit weiter erbringen. Da die Arbeits-
assistenz anders als die meisten  
anderen Leistungen der Integrations-
ämter als Rechtsanspruch und nicht 
nur als Ermessensleistung ausgestal-
tet ist, besteht für die Betroffenen 
auch eine hohe Verlässlichkeit für ei-
ne dauerhafte Leistung.  
 
Wo zu finden? § 102 Abs. 4 SGB IX

> 

BEISPIEL

Handreichungen
 Eine hochgradig querschnittsge-
lähmte Verwaltungsfachangestellte 
benötigt Unterstützung beim Heran-
holen von Unter lagen und bei der 
Mobilität in der Dienststelle.

BEISPIEL

Vorlesekraft
>  Ein blinder Lehrer benötigt regelmä-

ßig eine Vorlesekraft beim Korri gie-
ren von Klausuren. 

  Es gibt noch viele Beispiele für eine 
Arbeitsassistenz, z.B. Einsätze von 
Gebärdensprachdolmetschern.

>
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... für berufliche Qualifizierung 
Wie viel? Die Hilfen zur Teilnahme an 
Maßnahmen zur Erhaltung und Erwei-
terung beruflicher Kenntnisse und Fer-
tigkeiten, wie das Gesetz sie etwas um-
ständlich bezeichnet, haben im Jahr 
2011 genau 1.569 schwerbehinderte und 
im Berufsleben stehende Menschen in 
Anspruch genommen. 2,88 Millionen 
Euro haben die Integrationsämter für 
solche Qualifizierungs- und Fortbil-
dungsmaßnahmen ausgegeben. Das 
Spektrum möglicher Maßnahmen ist 
dabei sehr vielfältig.

Wann?  Die Leistungen sollen Nachteile 
ausgleichen, die schwerbehinderte 
Menschen aufgrund ihrer Behinderung 
im Arbeitsleben haben. Diese sollen ihre 
Fähigkeiten so entwickeln können, dass 
sie optimal beschäftigt werden können 
und mit ihren nicht behinderten Kolle-
ginnen und Kollegen wettbewerbsfähig 
bleiben. Hilfen können auch zum beruf-
lichen Aufstieg erbracht werden. Geför-
dert werden sowohl betriebliche als 
auch überbetriebliche Weiterbildungs-
angebote. Übernommen werden kön-
nen zum Beispiel behinderungsbeding-
te Mehraufwendungen. Für reguläre 
Teilnahmegebühren, Reisekosten und 
andere Aufwendungen sind Zuschüsse 
möglich. Auch selbstständig tätige 
schwerbehinderte Menschen können 
solche Leistungen erhalten. Allerdings 
finanziert das Integrationsamt weder 
Erstausbildungen noch Zweitausbil-
dungen, die zu einem völlig anderen 
Beruf führen, oder Umschulungen. Die-
se finanziert üblicherweise ein Rehabili-
tationsträger. 

Von wem?  Neben den Leistungen der 
Integrationsämter kommen insbeson-
dere auch Leistungen der Bundesagen-
tur für Arbeit in Betracht. Das Sozialge-
setzbuch III enthält hier verschiedene 
einschlägige Leistungen. Insbesondere 
der so genannte „Bildungsgutschein“ 
beinhaltet auch für schwerbehinderte 
Menschen interessante Möglichkeiten. 
(Nähere Informationen zum Bildungs-

gutschein findet man im Internet unter 
www.arbeitsagentur.de > Bürgerinnen 
& Bürger > Weiterbildung > Fördermög-
lichkeiten.) 

Aber auch im § 33 SGB IX sind Leistun-
gen der betrieblichen Qualifizierung, 
der beruflichen Anpassung und der 
Weiterbildung genannt, für die dann 
ein Rehabilitationsträger zuständig ist. 

Die Abgrenzung, welcher Träger zustän-
dig ist, kann gerade bei den Fortbil-
dungsmaßnahmen sehr schwierig sein, 
da es eine Fülle von Fördertatbeständen 
in diesem Bereich gibt. Am besten wen-
det man sich einfach an einen Rehabili-
tationsträger oder an das Integrations-
amt.

Wo geregelt? § 24 Schwerbehinderten-
Ausgleichsabgabeverordnung   
(Schwb AV)

Kurs für blinde Masseure
Eine  blinde Masseurin absolviert 
eine physiotherapeutische Weiter-
bildung, die eigens für blinde und 
sehbehinderte Menschen konzipiert 
wurde.

BEISPIEL

> 

Gebärdensprachdolmetscher
  Ein gehörloser Konstrukteur in der 
Automobilbranche wird für ein 
neues EDV-Programm geschult, weil 
ansonsten sein Arbeitsplatz gefähr-
det wäre. Die Maßnahme wird durch 
Bildungsgutscheine der Arbeits-
agentur gefördert, die Gebärden-
sprachdolmetscherin durch das In-
tegrationsamt.

BEISPIEL

>

BEISPIEL

Virtuelle Fachschulen
  Ein hörgeschädigter Fachinformati-
ker absolviert berufsbegleitend ei-
nen Weiterqualifizierungslehrgang 
zum staatlich geprüften Techniker 
für Hörgeschädigte an den Virtuellen 
Fachschulen des Rheinisch-Westfä-
lischen Berufskollegs in Essen, einer 
Einrichtung mit überregiona lem Ein -
zugsbereich.

>

http://www.arbeitsagentur.de/nn_504966/Navigation/zentral/Buerger/Weiterbildung/Foerdermoeglichkeiten/Foerdermoeglichkeiten-Nav.html
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